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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.02.2008

Rechtssatz

Da die schriftlichen Weisungen, welche nach Unterabschnitt 5.4.3.2 ADR vom Absender bereitzustellen sind und ua die

Art der Gefahr, die von diesen Gütern ausgeht, sowie die vom Fahrzeuglenker zu tre5enden Maßnahmen und die von

ihm zu verwendende Schutzausrüstung zu beinhalten haben, von Gefahrgut zu Gefahrgut verschieden sind, ist es

erforderlich, im Tatvorwurf eines Straferkenntnisses das betre5ende Gefahrgut, welches befördert wurde und

hinsichtlich dessen die schriftliche Weisung nicht eingehalten wurde, näher zu bezeichnen.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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